
14.11.2018 
Dr. Irene Meybohm-Röder 

Behörde für Umwelt und Energie  

S3-Insektarium am BNI – Genehmigungsverfahren nach GenTG            
  



14.11.2018 
Dr. Irene Meybohm-Röder 

Behörde für Umwelt und Energie  

S3-Insektarium am BNI – Genehmigungsverfahren nach GenTG            
  

 Genehmigung S3-Insektarium nach Gentechnikrecht 
GenTG und GenTSV 
S3 Verfahren: immer Beteiligung der ZKBS 
(Zentrale Kommission für die Biologische Sicherheit) 
 

Sicherheitsbewertung:  
Einstufung der Ausgangsorganismen 
Spender und Empfänger, Vektoren        Einstufung GVO 

 

Bewertung technisch/baulicher Maßnahmen 
 

 Stellungnahme zum Antrag 
 

Genehmigungsbescheid durch Länderbehörde 
Abweichung von Stellungnahme der ZKBS nur mit Begründung 
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Genehmigung Neubau Hochsicherheitslabore am BNI 
 

2000: Erste Gespräche mit BNI 
2002: städtebaulicher Wettbewerb  
2003: Antrag nach GenTG, S1 bis S3  
 (S4 kein Projekt, baulich mitbeantragt) 
 Konzentrierende Wirkung – Einschluss aller anderen 
           Genehmigungen: Baugenehmigung, BioStoffV, 
 Arbeitnehmerschutz, Katastrophenschutz, Feuerwehr etc. 
2004: Genehmigung nach GenTG ohne Insektarium 
2006/7: Antrag und Genehmigung S4 
2008/9: Antrag und Genehmigung S3 Insektarium  
2009: Einweihung, behördliche Abnahme S1 und S2 
2011: Inbetriebnahme Insektarium Ende 2011 
2014: Inbetriebnahme S4-Labor 
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Anforderungen an Insektarien 2002 
 
 

-  GenTSV - ohne spezifische Regelung zu Insekten 
 
-  Arthropod Containment Guidelines des  
 American Committee of Medical Entomology 
 
-  Kanadische „Laboratory Biosafety Guidelines“  
 Entwurf - Allgemeine Forderungen an Insektarien 
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Stufe 1 
- Keine anderen Tiere in der Nähe, es sei denn experimentell erforderlich 
- Getrennt von Verkehrswegen 
- Fenster Insekten fluchtsicher 
 

Stufe 2 
- abgeschlossener Gebäudeteil ohne allgemeinen Zugang  
- Fenster nicht empfohlen, wenn welche vorhanden, nicht zu öffnen, versiegelt, 

bruchsicher 
- Infizierte und nicht infizierte Insekten sollen in verschiedenen Räumen gehalten 

werden 
- negativer Luftdruckgradient  
- Luft-Vorhänge an Türen und Vorräumen empfohlen 
- Glove-Box oder Biosafety Cabinet o.ä. (Sicherheitsarbeitsbank kann 

problematisch sein wegen des Luftzuges, besser Glove-Box) 
- Tiere, die als Wirt oder Blutquelle gehalten werden, dürfen nicht gemeinsam mit 

den Arthropoden gehalten werden. 
- Autoklav erreichbar 
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Stufe 3 
- Bereich deutlich abgeschlossen durch selbstschließende, durch 

Kartensystem o.ä. gesicherte Tür 
- Zugang über Doppeltür mit Umkleideraum und Dusche 
- Durchreiche-Autoklav mit gegeneinander verriegelten Türen 
- möglichst keine Fenster 
- Arbeiten sollen in einem speziell ausgerüsteten Bereich 

durchgeführt werden, der möglichst klein und abgeschlossen ist, 
z.B. ein käfigartiger Raum mit insektenfluchtsicherer 
Abgrenzung (Maschendichte abhängig von den jeweiligen 
Insekten). Je kleiner dieser Bereich ist, umso kleiner ist die 
Suchfläche bei einer Flucht von Insekten 
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Auszug aus der ZKBS-Stellungnahme – Antrag Malaria, 
2008: 
- Das Labor insektendicht auslegen, infizierte Insekten 
 in geeigneten Einhausungen fluchtsicher halten.  
- (Luft-)Schleuse so einrichten, dass entwichene Insekten 

zurückgehalten werden. 
- Labor, Schleuse so gestalten, dass entwichene Insekten leicht 

entdeckt werden, Stellen zum Verbergen reduzieren. 
- Im Labor sind geeignete Insektenfallen aufzustellen. 
- dicht geschlossene Schutzkleidung (Overall, Haube, 

Handschuhe, Laborschuhe), Verbergen von Insekten 
erschweren, Stiche weitestgehend verhindern. 

- Anzahl der infizierten Insekten regelmäßig überprüfen und 
dokumentieren. 

  
 
  
  



14.11.2018 
Dr. Irene Meybohm-Röder 

Behörde für Umwelt und Energie  

S3-Insektarium am BNI – Genehmigungsverfahren nach GenTG            
  

Auszug aus der ZKBS-Stellungnahme - Fortsetzung: 
- Die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen übertreffen die 

zuvor genannten Empfehlungen der ZKBS und die 
gentechnische Anlage ist geeignet für die vorgesehenen 
gentechnischen Arbeiten.  

 

-  Darüber hinaus erfüllt das Insektarium durch die zusätzlichen 
Sicherheitsmaßnahmen, wie z.B. dem Unterdruckbetrieb, der 
H14-HEPA-Abluftfiltrierung, dem eingebauten Durchreiche-
autoklaven und der automatischen Hochdrucknebellöschanlage 
mit Entrauchungsanlage die vollständigen Anforderungen einer 
gentechnischen Anlage der Stufe 3. 

   
Abstimmungsergebnis auf der 150. Sitzung der ZKBS am 7. 

Oktober 2008: Einstimmig angenommen 
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Begasung mit Wasserstoffperoxid vor Wartung der Anlage 

Geobacillus stearothermophilus 
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Auflage aus Bescheiden 
 
1.7 Alle Sicherheitseinrichtungen sind während 

und nach ihrem Einbau und anschließend in 
regelmäßigen Abständen in ihrer Funktion zu 
überprüfen und zu warten. Letzteres ist in der 
Betriebsanweisung festzulegen. 

 … 
 Der sachgerechte Einbau der 

Sicherheitseinrichtungen ist durch anerkannte 
Fachbetriebe zu bestätigen. 
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 Matrizes für Hochsicherheitslabore vor 
Inbetriebnahme (Störfallmatrix) 
 In Gebäudeleittechnik (GLT) implementiert 
 Über 100 verschiedene Szenarien untersucht 

 Einteilung 
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SMS durch 
Gebäudeleittechnik 
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Auflagen aus Bescheiden 
 
 1.8 Die Dichtheit der Luftdusche ist vor 

Betriebsbeginn nachzuweisen. Die Türen 
müssen insektendicht sein. Während des 
Betriebes darf kein Überdruck gegenüber der 
Schleuse und dem Vorraum entstehen. 

 
3.7 Das Labor muss zum Zwecke der 

Raumdesinfektion abzudichten sein.  
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-  Mit einem Ventilator wird konstanter 
 Differenzdruck im Raum gegenüber der 
 Umgebung aufgebaut,  
 
-  der Volumenstrom bestimmt, der zur  
 Aufrechterhaltung des Druckes benötigt wird.  
 
-  Auswertung in Bezug auf Flächeninhalt  
 (∑ Oberflächen) 
 
-  Nach Messung Leckageortung 

Blower Door Test 
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Grundlagen für Grenzwerte: 
VDI-Richtlinie 2083 Blatt 19 Reinraumtechnik,  
Dichtheit von Containments 2018, Entwurf seit 2016 
 

ELATEC (Expertenkreis Labortechnik vom ABAS) 
Mindestanforderungen an die Dichtigkeit von raumumfassenden 
Bauteilen in Bereichen der Schutz- und Sicherheitsstufe 3   
Dezember 2017 
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2.1 Das Labor ist insektendicht auszulegen und die infizierten 
Insekten sind in geeigneten Einhausungen im Labor fluchtsicher 
zu halten. 

 
2.2 Das Labor und die Schleuse sind so zu gestalten, dass entwichene 

Insekten leicht entdeckt werden können und Stellen zum 
Verbergen so weit wie möglich reduziert werden. 

 Vor Beginn eines Experimentes ist die Fluchtsicherheit für 
Moskitos erneut zu überprüfen.  

 Überflüssige Gegenstände sind vorher zu entfernen. Auch 
Verstecke und Rückzugsräume für Moskitos im Labor sind zu 
minimieren. 

 
2.3 Im Labor und den Vorräumen sind geeignete Insektenfallen 

aufzustellen. 
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Elektrischer Insektentöter 

- Insekten werden durch 
Lichtquelle angelockt.  

 
- Das Hochspannungsfeld 
im Gerät tötet sie dann 
sofort und sicher.  

 
- Außer Betrieb gesetzt: 
 Wegen Gefahr von Viren-

freisetzung beim 
Zerbersten von Insekten 
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2.4 Es ist dicht geschlossene Schutzkleidung (Overall, Haube, 
Handschuhe, Laborschuhe) zu tragen, die ein Verbergen von 
entwichenen Insekten erschwert und mögliche Stiche ..verhindert. 

 
2.5 Die Anzahl der verwendeten Moskitos, einschließlich der während 

des Versuches getöteten Moskitos, muss detailliert protokolliert 
werden. Diese Protokolle sind zu den Aufzeichnungen zu nehmen. 
Nicht weiter verwendete Moskitos sind nach der Tötung zu 
autoklavieren. .. 

 Besondere Aufmerksamkeit ist darauf zu legen, dass auch von 
außen keine Insekten, insbesondere aus der gegenüberliegenden 
Moskitozucht, in den Bereich gelangen. Dafür ist zu beschreiben, 
wie das Entkommen von Insekten aus der Insektenzucht 
verhindert wird.  



S3-Insektarium am BNI – Genehmigungsverfahren nach GenTG 

14.11.2018 
Dr. Irene Meybohm-Röder 

Behörde für Umwelt und Energie 23 
 

1.11 Vor dem Zugang zur Schleuse ist auf die Art der verwendeten 
Organismen hinzuweisen. 

 
1.14 Bei Arbeiten mit Viren der Risikogruppe 3 und mit diesen Viren 

infizierten Insekten ist eine FP3-Maske oder ein vergleichbarer 
Atemschutz zu tragen. 

 
1.16 Vor Beginn eines Experimentes ist die Fluchtsicherheit für 

Insekten zu überprüfen. Überflüssige Gegenstände sind vorher 
zu entfernen. Auch Verstecke und Rückzugsräume für Insekten 
im Labor sind zu minimieren. 
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Probleme des Genehmigungsprozesses 
-  Keine Erfahrung in Deutschland mit Insektarium S3 
 
- Beteiligungslücke zwischen 2002 und 2008 
 Labor war bei Antragsstellung schon zu Ende gebaut 
 
-  Zu späte Einbeziehung des technischen 

Sachverstandes in die Planung 
 
Fazit: 
 Durch intensive technische Begleitung während der 

Abnahme (Störfallmatrix , TÜV, BNI-Techniker) ist 
sicherer Betrieb von Hochsicherheitslaboren möglich 

  
 
 
  


